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Allgemeine Hinweise 
 
Wenn Sie eine Nationale Ausfuhrgenehmigung oder eine Feuerwaffengenehmigung mit der Auflage erhalten 
haben, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Waffenkennzeichnungen der im Feld 
14 der Nationalen Genehmigung bzw. Feld 13a der Feuerwaffengenehmigung mit (*) gekennzeichneten 
Güter zu melden, müssen Sie diese Meldung mit dem vom BAFA zur Verfügung gestellten Programm ELAN-
K2 einreichen.  
 
Die Waffenkennzeichnungen sind grundsätzlich nach Erteilung der Genehmigung, spätestens jedoch vor 
Versand der Güter zu erfassen und haben den in § 24 Waffengesetz geregelten Vorgaben zur 
Kennzeichnungs- und Markenanzeigepflicht zu entsprechen. Es ist also nicht ausreichend nur die 
Seriennummer zu melden. Ein den Vorschriften entsprechendes Waffenkennzeichen wäre z.B.: 
Firmenname-DE-Seriennummer. 
 
 
Wie starte ich die Erfassung? 
 
Es gibt es zwei Möglichkeiten die Meldung abzugeben. Um die Erfassung direkt im ELAN-K2 System 
vorzunehmen loggen Sie sich zunächst in das ELAN-K2 System ein und rufen unter dem Punkt „Vorgänge“ 
die Detailansicht des Vorgangs auf, zu dem Sie die Meldung erfassen möchten und klicken auf die 
Schaltfläche „Waffennummer erfassen“. Diese Art der Erfassung ist insbesondere bei Genehmigungen mit 
einer geringen Anzahl von Waffen sinnvoll.  
Deckt die Genehmigung jedoch eine große Anzahl von Waffenausfuhren ab, ist die Meldung mittels einer 
XML-Datei vorteilhafter. Verwenden Sie in diesem Fall die Schaltfläche „Waffennummern per XML 
erfassen“. Die XML-Datei muss nach Vorgaben des BAFA erstellt werden. Die Vorgaben finden Sie auf der 
BAFA Homepage unter dem Punkt Antragstellung -> Meldungsschnittstelle. Zu beachten ist, dass nach einer 
Einreichung, einer Meldung per XML, die Möglichkeit einer Erfassung direkt im Portal nicht mehr besteht. 
Auch Ergänzungs- oder Korrekturmeldungen sind dann für diese Genehmigung per XML einzureichen. 
 

 
 
 

Erfassung direkt im ELAN-K2 System 
 
Nachdem Sie die Schaltfläche „Waffennummer erfassen“ angeklickt haben öffnet sich ein Workflow, mit 
dem Sie in 4 Schritten die Waffennummern erfassen können.  
 
Schritt 1 – Anzeige der Grunddaten 
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Schritt 2 – Auswahl der laufenden Nummer 
 
Im Feld Güterbeschreibung der Ihnen erteilten Genehmigung finden Sie rechts jeweils eine sogenannte 
laufende Nummer (lfd. Nr.). Im Schritt „Laufende Nummer“ legen Sie fest, für welche dieser laufenden 
Nummern Sie die Waffennummer melden möchten. Neben der laufenden Nummer ist auch der 
Genehmigungstyp (DE = nationale Genehmigung bzw. EU = Feuerwaffengenehmigung) eingeblendet. 
Wählen Sie eine laufende Nummer aus dem Dropdown Menü aus und bestätigen Sie diese mit der 
Schaltfläche „Waffennummern-Meldung anlegen“. Wenn Sie die laufende Nummer angelegt haben klicken 
Sie auf die Schaltfläche „Waffennr. erfassen“ bzw. „Waffennr. bearbeiten“.  
Bitte beachten Sie, dass für jede angelegte laufende Nummer mindestens eine Waffennummer gemeldet  
werden muss. Ansonsten ist ein Einreichen der Meldung nicht möglich.  
 

 
 
 
Schritt 3- Erfassung der Waffennummern 
 
Durch einen Klick auf „Neue Waffennummer“ öffnen Sie ein Feld um eine weitere Waffennummer zu 
erfassen. Mit der Schaltfläche „Löschen“ haben Sie die Möglichkeit eine gerade erfasste Waffennummer 
wieder zu löschen. Die Schaltfläche „Löschen“ können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden, 
wenn Sie z.B. feststellen, dass eine bereits eingereichte Waffennummer falsch war. Die korrekte Nummer 
erfassen Sie einfach mit der Schaltfläche „Neue Waffennummer“. 
 

 
 
 
 
 
 



Meldung der Waffennummern (Waffenkennzeichen)  
 

 4 

 

Schritt 4 – Übersicht der erfassten Waffennummern und Einreichen 
 
Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Einreichen“ können Sie die erfassten Waffennummern an das BAFA 
übermitteln.  
Ist der Einreichen-Button ausgegraut, liegt ein Fehler (einer der Schritte wird in roter Schrift dargestellt) in 
der Meldung vor.  
 
 

 
 
 

Muss ich alle Waffennummern auf einmal erfassen? 
 
Nein, die Meldungen können sukzessiv erfolgen. Wenn Sie z.B. die Waffennummern für die laufende 
Nummer 1 Ihres Antrags an das BAFA übermittelt haben, erscheint in der Detailansicht Ihrer Genehmigung 
eine Tabelle mit der Überschrift „Meldung der Waffennummer“. Sie haben nun die Option eingereichte 
Meldungen anzusehen (keine Änderungsmöglichkeit) oder die Meldung zu ergänzen bzw. fortzusetzen.  
HINWEIS Wenn in der Spalte „Zuletzt eingereicht am“ kein Datum erscheint, wurde die Meldung noch nicht 
an das BAFA übermittelt.  
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Wo finde ich die Informationen zur Erstellung der XML Datei? 
 
Unter dem Punkt Meldungsschnittstelle auf der BAFA Homepage, finden Sie Informationen zur Erstellung 
der XML Dateien. Die Beschreibung für das Waffennummern-XML ist in die bestehende „Dokumentation der 
Meldungsschnittstelle“ integriert. 
Informationen zur Validierung einer von Ihnen erstellten XML Datei finden Sie auf dieser Seite unter der 
Überschrift Weiterführende Dokumente. 
 

 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/meldungsschnittstelle/index.html  
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